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REPUBLIK ÖSTERREICH 
Der Bundesminister für Verkehr 

lT.Zl. 5.905/26-1/1-1973 

ANFRAGEBEANTWORTUNG 

betreffend die schriftliche Anfrage der 
Abgeordneten Dro Prader, Staudinger und 
Genossen, Nro 1493/J-NR/1973 vom 1973 11 08: 
"Freifahrt für Schwerkriegsbeschädigte auf 
den Autobuslinien der Post und Eisenbahn im 
Ortslinienverkehr und halbe Fahrpreiser­
mäßigung für alle Kriegsbeschädigten mit 
einer Minderung der Erwerbsfähigkeit ab 70 v.H. 
auf allen Autobuslinien der Post und Eisenbahn". 

Zu Ihrer Anfrage erlaube ich mir zunächst allgemein festzu­
halten: 

Für die Ausdehnung der Seniorenaktionwaren nicht sozialpoli­
tische ErwägunGen, sondern der Gedanke einer verstärkten )verbung 
für die öffentlichen Verkehrsmittel maßgebend 0 Der Personenkreis, 
welcher durch die Seniorenaktion begünstigt ist, benützt, da 
er nicht mehr im Arbeitsprozeß steht, die öffentlichen Verkehrs­
mittel vornehmlich außerhalb der Spitzenzeiten des Berufsver­
kehrs. Nachdem aber die öffentlic}len Verkehrsmittel außerhalb 

der Spitzenzeiten gegenwärtig nicht ausgelastet sind, ist es 
absolut vertretbar, durch geziel te \ferbemaßnahmen den Auslastungs­

grad zu erhöheno 

Die verbilligte Benützung der öffentlichen. Verkehrsmittel hilft 

unseren alten Hitbürgern aber auch den notwendigen Kontakt Oit. 

der Umwelt aufrecht zu erhalten, was insbesondere in ländlichen 

Gebieten, wo z .. B. ärztliche Versorgung, Spitäler oder andere 
Gemeinschaftseinrichtungen oftmals weit abgelegen sind, von 

großer Bedeutung ist. 
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Demgegenüber stehen jedoch die Schvlerkriegsbeschädigten auch 
bei einem Erwerbsunfähigkeitsgrad von über 70 % im Sinne des 
Kriegsopferversorgungsgesetzes noch überwiegend im Berufsleben 

und benützen daher die öffentlichen Verkehrsmittel vor allem 
während der Zeit des Berufsverkehrs also zu den Spitzenzeiten. , 
Die Gewährung einer TariferLläßigung an Schwerkriegsbeschädigte, 

die noch im Berufsleben stehen als WerbemaßnahLle für die ver­
stärkte Benützung der Massenverkehrsrriittel wäre aber wenig 
sinnvoll, da sie ja als "Berufsfahrer" ohnehin schon sehr \-lei t­
gehende Ermäßigungen erhalten. 

In jenen Fällen, wo eine schv'lere Notlage vorliegt, werden berei ts 
Ermäßigungen gewährt. Über das bestehende Ausmaß hinausgehende 
Begünstigungen kö~nten nur im Rahnen der Sozialpolitik gewährt 
werden. 

In diesen Zusammenhang verweise ich darauf, daß die ÖBB auf Grund 

der Be:tir.unungen de s Bundesbalmgesetze s, BGBI .Hr. 392/1973, nach 
kaufmännischen Grul'ldsätzen zu ver\'lal ten und zu betreiben sind. 
Das gleiche gilt grundsätzlich auch für die Pat- und Telegraphen­

verwaltung. 

Zu den Einzelfragen erlaube ich mir noch auszufiL.1-J.ren: 

Zu Frage 1: 

Schwerkriegsbeschädigte mit einer r.1inderung der Erwerbsfähigkei t 
um vvenigstens 70 )~ werden. schon bisher im Ortslinienverkehr, und 

zwar auch von den Kraftfahrlinien der Post und der ÜBB, unent­

geltlich befördert. 

Zu Frage 2: .. 
Nachdem es sich - wie oben dargestellt - bei den Fahrpreisbe­

günstigungen für Schwerkriegsbeschädigte um Sozialrnaßnahmen 
handelt, sehe ich mich nusserstande, ohne Abgeltung einer Aus­
''leitung der schon. bisher ge\"ährten Be9:iitstigungen zuzustimmen. 

. Wien, 197~ 1,2 2i 
Der Bundef{~inis;ter:1 
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